
Konkrete Inhalte der geforderten 
Dokumente sowie weitere Quali-
tätsanforderungen können dem §3 
der Obduktionsvereinbarung ent-
nommen werden. 
Der Zuschlag kann rückwirkend zum 
Jahresbeginn 2017 vereinbart wer-
den. Man kann also zunächst einmal 
berechnen, ob der Anteil an Obduk-

tionen im eigenen Haus ausreichend 
hoch sein wird. 
Die Obduktionsvereinbarung finden 
sie unter: GKV-Spitzenverband ➝ 
Krankenversicherung ➝ Kranken-
häuser ➝ Abrechnung ➝ Zu-, Ab -
schläge. 

Emily Hickmann
Assistentin der Ärztlichen Geschäftsführerin
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„Die Väter“ 
Ein Theaterstück über Demenz

Erstmalig fand am 5. Oktober 2017 
in der Sächsischen Landesärztekam-
mer eine Theateraufführung statt. 
Inszeniert wurde das Stück „Die 
Väter“ von dem Theaterpädagogi-
schen Zentrum Sachsen e. V. Es rich-
tet sich vor allem an dement 
Erkrankte, deren Angehörige, Pflege-
personal und Senioren. Das Stück 
behandelt das bedeutende Thema 

„Demenz“. Es wurde nach Vorbild 
des Klassenzimmertheaters produ-
ziert. Klassenzimmertheater beste-
hen schon seit 30 Jahren und wer-
den für eine bestimmte Zielgruppe 
an Handlungen, Gesprächen und 
Verständlichkeit sowie Alter der Ziel-
gruppe angepasst. Durchgeführt 
werden diese ohne großen techni-
schen oder materiellen Aufwand. 
Durch einen strukturierten Ablauf 
mit musikalischen Abschnitten kann 
dem Stück einfach gefolgt werden. 

„Die Väter“ entstand in Kooperation 
mit dem Pflege- und Seniorenheim 

„Clara Zetkin“ in Dresden. Dort hat-
ten der Regisseur und der Produkti-
onsleiter die Möglichkeit, Gespräche 
mit betroffenen Personengruppen 
und deren Angehörigen über Demenz 
zu führen und somit einen Einblick in 
den Alltag von Demenz-Erkrankten 
zu erleben. Diese Erfahrungen haben 
sie erfolgreich in „Die Väter“ einge-
bracht. Im Stück wurde gezeigt, wie 
ein Sohn seinen er  krankten Vater, 
der früher als Schauspieler tätig war, 
ins Pflegeheim bringt. In Gedanken 
ist der Sohn schon wieder bei seinen 
eigenen Problemen, die Frau und 
Kind betreffen. Währenddessen der 
Vater sein neues Heim nicht akzep-
tiert und mit Unterstützung des Soh-
nes alte Schauspielerrollen mimen 
will.  
Durch die Interaktion des Sohnes 
und des Vaters werden allgemeine 
Problemsituationen mit einem 
dementen Menschen aufgezeigt, 
wie das nicht Einsehen der neuen 
Wohnumgebung oder das bockige 
Verhalten beim Versuch zu gehen. 
Schuldgefühle des Sohnes gegen-
über seinem Vater und gegenüber 

Schauspieler Klaus Frenzel (l.) und Dramaturg Walter Henckel im Gespräch mit dem 
Publikum                © SLÄK



der eignen Familie werden durch ein-
prägsame Schauspielleistungen dem 
Publikum verdeutlicht. Vielen Her-
ausforderungen und aussichtlosen 
Situationen müssen sich Demenz-
Erkrankte sowie Angehörige und 
Pflegepersonal stellen. Durch die 
Darstellung der Beziehung von Vater 
und Sohn und der Belastung durch 
die Krankheit erhielt man einen 
gezielten Einblick in die Schwierig-
keiten bei der Betreuung eines an 
Demenz erkrankten Menschen. Und 
genau dazu dient das Stück. Es soll 
zu mehr Unterstützung und Auf-
merksamkeit in der Gesellschaft bei-
tragen.
Im Anschluss an das Stück standen 
die Schauspieler, der Regisseur Dirk 

Quo vadis, Klinik
strafbarkeit?

Arzthaftpflichtprozesse und Strafver-
fahren weisen oft das gleiche Muster 
auf. Während der den Patienten 
direkt betreuende Arzt zivil- und 
strafrechtlich in vorderster Reihe 
steht und strafrechtlich fast aus-
schließlich als vermeintlicher Haupt-
täter sanktioniert wird, spielt der 
Krankenhausträger oder die dahinter 
stehenden Kapitalgesellschaften, Mit-
glieder der Verwaltung im Kranken-
haus, Verwaltungsdirektoren, Kauf-
männische Geschäftsführer und ver-
gleichbare Führungskräfte zumindest 
in Strafverfahren häufig keine Rolle. 

„Patientenferne Entscheider“ [1] be -
einflussen aber aufgrund von poli-
tisch gewollten Anreizen, veränder-
ten Strukturen in einer durchökono-
misierten Medizin, einem Optimie-
rungsdruck in renditeorientierten 
Klinikkonzernen aber auch allgemei-
nen Sparzwängen in öffentlich recht-
lich organisierten Häusern die medi-
zinische Betreuung von Patienten. Es 
werden auf diese Weise ökonomisch 
bedingte Rahmenbedingungen ge -
schaffen, die das Risiko von ärztli-
chen Fehlbehandlungen erhöhen 
können. 
Zivilrechtlich haften grundsätzlich  
die Krankenhäuser beziehungsweise 
deren Träger als Vertragspartner des 

Strobel und der Produktionsleiter 
Walter Henckel für eine Diskussion 
zur Verfügung. Die Resonanz der 
Zuschauer war positiv geprägt. Sie 
beteiligten sich interessiert und offen 
an den Gesprächen und äußerten 
ihre Meinungen. Im Publikum wurde 
die Frage nach der Aufnahme von 
Betroffenen, die das Stück zu sehen 
bekamen, gestellt. Die Antwort der 
Regie und Produktionsleitung war, 
dass sie oftmals von der Leitung der 
angefragten Einrichtungen Ableh-
nung für die Aufführung er  hielten. 
Man befürchtete eine zu große seeli-
sche Belastung. War ihnen jedoch 
die Chance gegeben, das Stück zu 
spielen, dann erhielten sie auch posi-
tives Feedback von der Pflegeeinrich-

Behandlungsvertrages bei Vorliegen 
der rechtlichen Voraussetzungen. 
Verklagt wird regelmäßig aber auch 
der handelnde Arzt im Rahmen des 
Deliktsrechts. In den Fällen des soge-
nannten Übernahmeverschuldens 
liegt die Hauptlast haftungsrechtli-
cher Folgen sogar allein auf den 
Schultern des handelnden ärztlichen 
Kollegen, wobei diese nicht selten 
Ärzte in Weiterbildung sind. 

Ein Übernahmeverschulden liegt vor, 
wenn ein Arzt bei Übernahme einer 
Behandlung erkennen musste, dass 
er die Grenzen des jeweiligen Fach-
bereichs, der persönlichen Fähigkei-
ten, der technisch-apparativen Aus-
stattung oder der Organisations-
struktur überschreitet. Das Bürgerli-
che Gesetzbuch (BGB) regelt mit  
§ 630 h Abs. 4, dass in den Fällen, in 
denen ein Behandler für die von ihm 
vorgenommene Behandlung nicht 
befähigt ist, vermutet wird, dass die 
mangelnde Befähigung für den Ein-
tritt der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit ursäch-
lich war. Es kommt also zur Beweis-
lastumkehr im Arzthaftpflichtprozess. 
So kommt es zur zivilrechtlichen 
Hauptverantwortlichkeit des primär 
handelnden Arztes, wenn ihm orga-
nisatorische Missstände in der Klinik 
bekannt waren, er aber dennoch 
grob fahrlässig ohne Einhaltung der 
ärztlichen Standards gehandelt hat. 

tungsleitung. Reaktionen sind das 
Ziel, und wenn es nur der Ausruf 
einer dementen Seniorin ist: „Der 
bekommt doch nichts mehr mit!“ 
Sie hat gezeigt, dass sie sehr wohl 
noch beteiligt und emotional ange-
sprochen ist. 
 
Die Zuschauer empfanden die Insze-
nierung des Stückes als eine inno-
vative Möglichkeit, das Thema 

„Demenz“ mehr ins öffentliche Licht 
zu rücken und auch jüngere Genera-
tionen auf diese Problematik im Alter 
aufmerksam zu machen. 

Anna Josefine Ryssel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unter Umständen kommt es zu 
Regressansprüchen (Rückgriffsforde-
rungen gegenüber dem Arbeitneh-
mer).

Missstände müssen daher vorab 
deutlich zum Ausdruck gebracht wer-
 den. Die sogenannte Überlastungs-
anzeige dient dazu, dem Arbeitgeber 
beziehungsweise den Führungskräf-
ten Mängel zu verdeutlichen (zum 
Beispiel unzureichende personelle 
Besetzung) mit dem Ziel, Änderun-
gen zu erreichen. Der Arbeitnehmer 
bleibt jedoch grundsätzlich in der 
Pflicht, seine Dienstleistung unter 
Berücksichtigung der Weisungen mit 
der erforderlichen Sorgfalt zu erbrin-
gen. 

Während bei nachgewiesenem Orga-
nisationsverschulden durchaus auch 
eine zivilrechtliche Haftung überge-
ordnet Verantwortlicher, zum Bei-
spiel des Krankenhaus-Geschäftsfüh-
rers in Betracht [2] kommt, bleiben 
Kliniken und „Patientenferne Ent-
scheider“ strafrechtlich bisher weit-
gehend unberührt.

Grundsätzlich kann sich zwar jeder 
als Nebentäter einer fahrlässigen 
Körperverletzung oder Tötung straf-
bar machen. Die Schädigung muss 
dabei pflichtwidrig herbeigeführt 
worden sein, obwohl ein persönli-
cher Kontakt mit dem Patienten 
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